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Siebte Verordnung
zur Anderung der Beihilfenverordnung NRW

Vom 16. Dezember 2016

Auf Grund des § 75 Absatz 8 des Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310,
ber. S. 642) verordnet das Finanzministerium:

Artikel 1

Die Beihilfenverordnung NRW vom 5. November 2009 (GV. NRW. S. 602), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 1. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 844) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. § 1 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:
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aa) In Nummer 3 werden die Woérter ,§ 23 Landesbeamtenversorgungsgesetz in der Fassung
des Dienstrechtsanpassungsgesetzes vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 234)" durch die Woérter ,§
28 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642)"
ersetzt.

bb) Nach Nummer 4 werden die Worter I, Il oder V" durch die Worter ,2, 3 oder 4" und die
Worter VI des Landesbeamtenversorgungsgesetzes” durch die Worter ,,5 des Landesbeamten-
versorgungsgesetzes” ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Worter ,§§ 53 bis 56 Landesbeamtenversorgungsgesetz” durch die
Worter ,§§ 66 bis 69 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes” und die Worter ,der §§ 22 Ab-
satz 1 Satz 2 oder 61 Absatz 2 Satz 2 zweiter Halbsatz oder Absatz 3 Satz 1 zweiter Halbsatz
Landesbeamtenversorgungsgesetz” durch die Worter ,von § 26 Absatz 1 Satz 2 oder § 33 Ab-
satz 2 Satz 3 oder Absatz 5 Satz 2 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes” ersetzt.

c) In Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a werden die Worter ,§ 40 Absatz 6 Ubergeleitetes Besol-
dungsgesetz flr das Land Nordrhein-Westfalen” durch die Worter ,§ 43 Absatz 6 des Landesbe-
soldungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), das durch Artikel 29 des
Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310) geandert worden ist," ersetzt.

d) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe ,(BeamtStG)" gestrichen und nach der Angabe ,(BGBI. I S.
1010)" die Worter ,,, das durch Artikel 15 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBI. | S. 160) ge-
andert worden ist in Verbindung mit § 24 Absatz 6 des Landesbesoldungsgesetzes" eingefligt.

e) In Absatz 7 Satz 1 werden die Woérter ,(§ 54 Landesbeamtenversorgungsgesetz)” durch die
Worter ,(§ 67 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes)” ersetzt.

2.1n § 2 Absatz 2 Satz 1 werden die Wérter ,dem Ubergeleiteten Besoldungsgesetz fiir das Land
Nordrhein-Westfalen vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 234)" durch die Worter ,§ 43 des Landes-
besoldungsgesetzes” ersetzt.

3. § 3 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 3 Satz 2 werden die Worter ,bei Hilfsmitteln (§ 33 SGB V)" durch die Woérter ,bei
Hilfsmitteln (§ 33 des Fiinften Buches Sozialgesetzbuch und § 40 Absatz 2 des Elften Buches
Sozialgesetzbuch — Soziale Pflegeversicherung — (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994,
BGBI. | S. 1014, 1015), das durch Artikel 2a des Gesetzes vom 11. Oktober 2016 (BGBI, | S. 2233)
geandert worden ist, mit Ausnahme der Personen nach Absatz 4 Satz 2 Nummer 4)" ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe ,82 LBG" durch die Woérter ,81 des Landesbeamtengeset-
zes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642)" ersetzt.
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4. § 4 Absatz 1 wird wie folgt geandert:

a) Nummer 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

«Eine notwendige Berufspflegekraft, solange die oder der Erkrankte nach arztlicher Verordnung
der hauslichen Krankenpflege (Behandlungspflege, Grundpflege, hauswirtschaftliche Versor-
gung, ambulante Palliativversorgung) bedarf.”

b) In Nummer 6 Satz 3 wird die Angabe ,14" durch die Angabe ,28" ersetzt und nach den Woér-
tern ,sowie bei" die Worter ,Alleinstehenden und” eingeflgt.

¢) Nummer 10 Satz 7 und 8 werden aufgehoben.

d) Nach Nummer 10 werden folgende Nummern 10a bis 10c eingefligt:

»10a. Aufwendungen fir die Erstbeschaffung einer arztlichen verordneten Brille oder von arztlich
verordneten Kontaktlinsen sind beihilfefahig. Aufwendungen fir die Ersatzbeschaffung von Seh-
hilfen (zwei Brillenglaser/Kontaktlinsen) sind bei Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet ha-
ben, bei einer Anderung der Sehscharfe um mindestens 0,5 Dioptrien (spharischer Wert) beihil-
fefahig. Bei gleichbleibender Sehscharfe sind die Aufwendungen einer Ersatzbeschaffung von
Kontaktlinsen nach zwei Jahren bis zu 170 Euro je Kontaktlinse und nach drei Jahren von 220
Euro je Brillenglas (bis 5,75 Dioptrien) oder 250 Euro je Glas (ab 6 Dioptrien) beihilfefahig.

10b. Aufwendungen fir ein Brillengestell sind bis zu 70 Euro sowie die Einschleifkosten der Bril-
lenglaser in das Gestell bis zu einem Betrag von 25 Euro je Glas beihilfefahig. Aufwendungen fir
hoherbrechende Glaser sind ab 6 Dioptrien beihilfefahig.

10c. Fur die Ersatzbeschaffung einer Brille oder von Kontaktlinsen mit Ausnahme einer Prismen-
brille reicht anstelle der arztlichen Verordnung die Refraktionsbestimmung durch einen Augen-
optiker aus. Die Aufwendungen fir die Refraktionsbestimmung sind bis zu 13 Euro je Sehhilfe
beihilfefahig.”

5. Nach § 4b Absatz 5 Satz 2 wird folgender Satz eingefligt:
+LAufwendungen fir Telekommunikationsdienstleistungen sind nicht beihilfefahig.”

6. § 4c Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

a) In Satz 1 Nummer 1 bis 4 werden jeweils die Worter ,besonderen Fallen" durch das Wort ,Aus-
nahmefallen” ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Worter ,besonderen Fallen” durch das Wort ,,Ausnahmefallen” ersetzt
und die Worter ,Nummer 3 und 4" gestrichen.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 3/14



7. § 4d wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) Vor dem Wort ,Regelfall” wird das Wort ,im" eingefligt.

bb) Die Worter ,besonderen Fallen” werden durch das Wort ,Ausnahmefallen” ersetzt.

cc) Folgender Satz wird angefligt:

«n Ausnahmefallen kann die Beihilfestelle die Beihilfefahigkeit von Aufwendungen fiir die Be-
handlung auch fiir eine Uber die in Satz 1 festgelegte Hochstzahl von Sitzungen hinaus anerken-
nen, wenn die medizinische Notwendigkeit durch ein Gutachten belegt wird.”

b) Absatz 3 wird wie folgt geandert:
aa) In Satz 2 werden die Worter ,besonderen Fallen” durch das Wort ,Ausnahmefallen” ersetzt.

bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefligt:

.In Ausnahmefallen kann die oberste Dienstbehdrde die Beihilfefahigkeit von Aufwendungen fur
die Behandlung auch fiir eine Uber die in Satz 1 festgelegte Hochstzahl von Sitzungen hinaus an-
erkennen, wenn die medizinische Notwendigkeit durch ein Gutachten belegt wird."

8. § 4g wird wie folgt geandert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

«(2) Aufwendungen flr eine ambulante sozialpadiatrische Behandlung von Kindern in sozialpad-
iatrischen Zentren, die die Voraussetzungen des § 119 des Flinften Buches Sozialgesetzbuch er-
fallen, sind beihilfefahig bis zu der Hohe der Vergutung, die die Einrichtung mit dem Verband der
privaten Krankenversicherung e.V., mit einem privaten Krankenversicherungsunternehmen oder
mit Sozialversicherungstragern in einer Vereinbarung getroffen hat. Aufwendungen fir sozial-
padagogische Leistungen sind nicht beihilfefahig.”

b) In Absatz 3 wird die Angabe ,§ 140b SGB V" durch die Wérter ,§ 140a des Flinften Buches So-
Zialgesetzbuch" ersetzt.

9. Die §§ 5 bis 5 e werden durch die folgenden §§ 5 bis 5g ersetzt:

"§ 5
Beihilfefahige Aufwendungen bei dauernder Pflegebediirftigkeit
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(1) Pflegebediirftig sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeintrachtigungen der Selbstan-
digkeit oder der Fahigkeit aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedirfen. Es muss sich
um Personen handeln, die koérperliche, kognitive oder psychische Beeintrachtigungen oder ge-
sundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbstandig kompensieren oder be-
waltigen kdnnen. Die Pflegediirftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich fir mindestens sechs
Monate und mit mindestens der in § 15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch festgelegten Schwe-
re bestehen.

(2) Die Beihilfestelle entscheidet lber die Beihilfefahigkeit der Aufwendungen auf Grund eines
arztlichen Gutachtens, das zu dem Vorliegen der dauernden Pflegebedurftigkeit, der Art und
dem notwendigen Umfang der Pflege und dem Pflegegrad Stellung nimmt. Bei Versicherten in
der Pflegeversicherung sind deren Feststellungen zugrunde zu legen. Dies gilt auch fur Befris-
tungen nach § 33 Absatz 1 Satze 4 bis 8 des Elften Buches Sozialgesetzbuch. Die Beihilfe wird
ab Beginn des Monats der erstmaligen Antragstellung oder des Antrages auf einen héheren Pfle-
gegrad gezahlt, frihestens jedoch ab dem Zeitpunkt, von dem an die jeweiligen Anspruchsvor-
aussetzungen vorliegen.

(3) Die beihilfefahige Aufwendungen bei dauernder Pflegebedirftigkeit richten sich nach den §§
5a bis 5g.

(4) Wird im Rahmen der Entscheidung Uber die Pflegebedirftigkeit durch den Gutachter der
Pflegekasse eine Rehabilitationsempfehlung ausgesprochen (§ 18a Absatz 1 des Elften Buches
Sozialgesetzbuch), gilt § 6 mit Ausnahme von Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie § 7 Absatz 4 mit Aus-
nahme des Satzes 2 (§ 7 Absatz 2 Buchstaben a bis d) entsprechend. Die Mitteilung der zustén-
digen Pflegekasse ist vom Beihilfeberechtigten vor der Bewilligung durch die Beihilfestelle vor-
zulegen.

(5) Die Beihilfestelle beteiligt sich an den Kosten fiir eine Pflegeberatung nach § 7a des Elften
Buches Sozialgesetzbuch, soweit das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Finanzmi-
nisterium, entsprechenden Rahmenvereinbarungen des Bundesministeriums des Innern mit der
COMPASS Private Pflegeberatung GmbH beigetreten ist.

§ 5a
Hausliche Pflege

(1) Aufwendungen fiir hausliche Pflege entsprechend § 36 Absatz 1 und 2 des Elften Buches So-
zialgesetzbuch in Form kérperbezogener PflegemaBnahmen, pflegerischen BetreuungsmaBnah-
men und Hilfen bei der Haushaltsfiihrung (hausliche Pflegehilfe) sind in Hohe der in § 36 Absatz
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3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch genannten Betrage beihilfefahig. Voraussetzung ist, dass
die hausliche Pflege durch geeignete Pflegekrafte (§ 36 Absatz 4 Satz 2 und 3 des Elften Buches
Sozialgesetzbuch) erbracht wird und die Aufwendungen nicht bereits nach § 4 Absatz 1 Nummer
5 beihilfefahig sind. § 36 Absatz 4 Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend.
Entstehen aufgrund eines héheren Pflegebedarfs von Pflegebediirftigen der Pflegegrade 4 und 5
hdhere Aufwendungen, sind diese monatlich zusatzlich bei Pflegegrad 4 bis 1 000 Euro und bei
Pflegegrad 5 bis zu 1995 Euro (Pflegezuschlag) beihilfefahig.

(2) Aufwendungen fiir Leistungen

1. zur Entlastung pflegender Angehdoriger oder vergleichbar Nahestehender in ihrer Eigenschaft
als Pflegende oder

2. zur Foérderung der Selbstandigkeit und Selbstbestimmtheit der Pflegebediirftigen bei der Ge-
staltung ihres Alltags

sind entsprechend der §§ 45a und 45b des Elften Buches Sozialgesetzbuch beihilfefahig.

(3) Anstelle der Beihilfe flir hausliche Pflegehilfe nach Absatz 1ist ein Pflegegeld nach § 37 Ab-
satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch beihilfefahig, sofern die Pflege durch andere als die
in Absatz 1 Satz 2 genannten Pflegekrafte erfolgt. Neben dem Pflegegeld ist aus Flirsorgegriin-
den bei Pflegebedirftigen des Pflegegrades 4 ein Pflegezuschlag von 150 Euro und bei Pflege-
grad 5 von 240 Euro monatlich beihilfefahig.

(4) Besteht der Anspruch auf Pflegegeld und Pflegezuschlag nach Absatz 3 nicht fiir einen vol-
len Kalendermonat, ist das Pflegegeld und der Pflegezuschlag um ein DreiBigstel fUr jeden nicht
in Anspruch genommenen Tag zu mindern. Pflegegeld in Hohe der Halfte des vor Beginn der
Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege geleisteten Pflegegeldes ist

1. wahrend einer Verhinderungspflege nach Absatz 8 fir bis zu sechs Wochen je Kalenderjahr
und

2. wahrend einer Kurzzeitpflege nach § 5b Absatz 3 fiir bis zu acht Wochen je Kalenderjahr
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zusatzlich beihilfefahig. Der Anspruch auf Pflegegeld gilt fir die ersten vier Wochen einer voll-
stationaren Krankenhausbehandlung (§ 4 Absatz 1 Nummer 2), einer stationaren Rehabilitations-
maBnahme (§ 6) oder des Monats, in dem der Pflegebedirftige gestorben ist, fort.

(5) Beihilfefahig sind auch Aufwendungen fir Beratungsbesuche im Sinne des § 37 Absatz 3 des
Elften Buches Sozialgesetzbuch, sofern fir den jeweiligen Beratungsbesuch ein Anspruch auf
Leistungen durch die private oder soziale Pflegeversicherung besteht. § 37 Absatz 4 Satz 1des
Elften Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberihrt. Der Umfang der beihilfefahigen Aufwendun-
gen bestimmt sich entsprechend § 37 Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch. § 37 Absatz
6 des Elften Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend.

(6) Erfolgt die hausliche Pflegehilfe nach Absatz 1 nur teilweise durch eine geeignete Pflegekraft
nach Absatz 1 Satz 2, und erbringt die Pflegeversicherung Kombinationsleistungen nach § 38
des Elften Buches Sozialgesetzbuch, ist daneben ein anteiliges Pflegegeld nach Absatz 3 Satz 1
beihilfefahig. Das Pflegegeld ist um den Prozentsatz zu mindern, zu dem Beihilfe nach Absatz 1
gezahlt wird. Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 gelten entsprechend. Dem AufteilungsmaB-
stab der Pflegeversicherung ist zu folgen.

(7) Pflegebediirftige Personen in vollstationaren Einrichtungen der Hilfe fiir behinderte Men-
schen erhalten ungekiirztes Pflegegeld anteilig fiir die Tage, an denen sie sich in hauslicher Pfle-
ge befinden. Absatz 3 Satz 2 gilt nicht.

(8) Ist eine Pflegeperson nach Absatz 3 wegen Erholungsurlaubs, Krankheit oder aus anderen
Grunden an der hauslichen Pflege gehindert, sind die Aufwendungen fur eine notwendige Er-
satzpflege entsprechend § 39 des Elften Buches Sozialgesetzbuch beihilfefahig. Voraussetzung
ist, dass die Pflegeperson die pflegebedirftige beihilfeberechtigte oder berlicksichtigungsfahige
Person vor der erstmaligen Verhinderung mindestens sechs Monate in ihrer hauslichen Umge-
bung gepflegt hat.

§ 5b
Teilstationare Pflege und Kurzzeitpflege

(1) Aufwendungen fiir teilstationare Pflege in Einrichtungen der Tages- oder Nachtpflege sind
entsprechend § 41 Absatz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch beihilfefahig, wenn

1. hausliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann oder
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2. die teilstationare Pflege zur Ergdnzung oder Starkung der hauslichen Pflege erforderlich ist.

(2) Die teilstationare Pflege umfasst auch die notwendige Beférderung der pflegebediirftigen
Person von der Wohnung zur Einrichtung der Tages- oder Nachtpflege und zuriick. Aufwendun-
gen flUr Leistungen der teilstationaren Tages- oder Nachtpflege sind neben den Aufwendungen
nach § 5a Absatz 1, 3 Satz 1 oder 6 beihilfefahig. § 5a Absatz 3 Satz 2 gilt nicht.

(3) Kann die hausliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang er-
bracht werden und reicht auch die teilstationare Pflege nach Absatz 1 nicht aus, sind Aufwen-
dungen fur Kurzzeitpflege entsprechend § 42 des Elften Buches Sozialgesetzbuch beihilfefahig.

§ 5¢
Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegeperson

(1) Auf Antrag der Pflegeperson sind beihilfefahig

1. Zuschlsse zur Kranken- und Pflegeversicherung nach § 44a Absatz 1und 4 des Elften Buches
Sozialgesetzbuch und

2. Pflegeunterstitzungsgeld nach § 44a Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch.

(2) Die Beihilfestelle flihrt an die jeweiligen Leistungstrager Leistungen ab fir die

1. Pflegeperson im Sinne des § 19 des Elften Buches Sozialgesetzbuch zur sozialen Sicherung
nach § 44 Absatz 1, 2 und 2b des Elften Buches Sozialgesetzbuch und

2. Bezieherinnen und Bezieher von Pflegeunterstiitzungsgeld nach § 26 Absatz 2b des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit den §§ 345 und 347 des Dritten Buches Sozialge-
setzbuch.

(3) Die Leistungen nach den Absatzen 1 und 2 werden in Héhe des Bemessungssatzes der bei-
hilfeberechtigten oder berticksichtigungsfahigen Person gezahlt.
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§ 5d
Volistationare Pflege

(1) Aufwendungen fiir vollstationare Pflege in einer zugelassenen Pflegeeinrichtung im Sinne des
§ 72 Absatz 1 Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch oder in einer vergleichbaren Einrich-
tung sind beihilfefahig, wenn hausliche oder teilstationare Pflege nicht mdglich ist oder wegen
der Besonderheit des Falles nicht in Betracht kommt. Beihilfeféhig sind

1. pflegebedingte Aufwendungen einschlieBlich der Aufwendungen fir Betreuung und

2. Aufwendungen fir medizinische Behandlungspflege, sofern hierzu nicht nach § 4 Absatz 1
Nummer 5 Beihilfe gezahlt wird.

(2) Aufwendungen fiir Unterkunft und Verpflegung einschlieBlich der Zusatzleistungen sowie In-
vestitionskosten (§§ 82 Absatz 3 und 88 des Elften Buches Sozialgesetzbuch) werden als Beihil-
fe gezahlt, soweit sie folgende Eigenanteile Ubersteigen

1. bei Beihilfeberechtigten mit
a) einem Angehorigen 30 Prozent,
b) mehreren Angehdrigen 25 Prozent

des um 600 Euro — bei Empfangern von Versorgungsbeziigen um 450 Euro - verminderten Ein-
kommens oder

2. bei Beihilfeberechtigten ohne Angehdrige sowie bei gleichzeitiger stationarer Pflege des Bei-
hilfeberechtigten und aller Angehdérigen 50 Prozent des um 400 Euro verminderten Einkommens.

Einkommen sind die monatlichen (Brutto-)Dienstbezlige (ohne sonstige variable Bezligebestand-
teile) oder Versorgungsbeziige, das Erwerbseinkommen sowie Renten aus der gesetzlichen
Rentenversicherung und aus einer Alters- oder Hinterbliebenenversorgung des Beihilfeberech-
tigten. Angehdrige im Sinne des Satzes 1 sind nur der Ehegatte, der eingetragene Lebenspartner
sowie die Kinder, die nach § 2 zu berlcksichtigen oder nur deshalb nicht zu beriicksichtigen
sind, weil sie selbst beihilfeberechtigt sind. Wird zu den Aufwendungen fir die Pflege eines An-
gehdrigen eine Beihilfe gezahlt, sind dem Einkommen des Beihilfeberechtigten das Erwerbsein-
kommen, die Versorgungsbezige sowie die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung
und aus einer Alters- oder Hinterbliebenenversorgung des Ehegatten oder eingetragenen Le-
benspartners hinzuzurechnen.
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(3) Bei einer Pflege in einer Einrichtung, die die Voraussetzungen des § 71 Absatz 2 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch erflillt, sind héchstens die vergleichbaren Kosten einer Einrichtung

nach § 72 Absatz 1 Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch am Ort der Unterbringung oder
seiner nachsten Umgebung beihilfefahig. Absatz 1 und 2 gilt entsprechend.

(4) Aufwendungen fur zusatzliche Betreuung und Aktivierung entsprechend § 43b des Elften Bu-
ches Sozialgesetzbuch, die Uber die nach Art und Schwere der Pflegebediirftigkeit notwendige
Versorgung hinausgehen, sind zusatzlich beihilfefahig.

(5) Aufwendungen entsprechend § 87a Absatz 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch sind bei-
hilfefahig, wenn

1. die pflegebediirftige beihilfeberechtigte oder berlicksichtigungsfahige Person nach der Durch-
fihrung aktivierender oder rehabilitativer MaBnahmen in einen niedrigeren Pflegegrad zurtickge-
stuft wurde oder

2. festgestellt wurde, dass die zuvor pflegebedirftige beihilfeberechtigte oder berticksichti-
gungsfahige Person nicht mehr pflegebedirftig im Sinne der §§ 14 und 15 des Elften Buches So-
Zialgesetzbuch ist.

§ 5e
Pflegehilfsmittel und MaBnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes

Aufwendungen fur

1. Pflegehilfsmittel nach § 40 Absatz 1, 3 und 5 des Elften Buches Sozilagesetzbuch und

2. MaBnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes der pflegebedurftigen Person nach § 40
Absatz 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch

sind beihilfefahig, wenn die Pflegeversicherung hierzu Leistungen erbringt. Die Mitteilung der
Pflegeversicherung der pflegebediirftigen Person ist fiir die Beihilfestelle bindend und zunachst
abzuwarten.

§ 5f
Ambulant betreute Wohngruppen und Einrichtungen der Behindertenhilfe
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(1) Entstehen Aufwendungen nach § 5a Absatz 1 bis 3 Satz 1, 5 und 6 in ambulant betreuten
Wohngruppen, wird eine weitere Beihilfe entsprechend § 38a Absatz 1 des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch zum jeweiligen Bemessungssatz gewahrt. Daneben sind Aufwendungen im Rahmen
der Anschubfinanzierung zur Griindung ambulant betreuter Wohngruppen entsprechend § 45e
des Elften Buches Sozialgesetzbuch beihilfefahig. § 5a Absatz 3 Satz 2 gilt nicht.

(2) Beihilfefahig sind entsprechend § 43a des Elften Buches Sozialgesetzbuch Aufwendungen
fur Pflege und Betreuung in einer vollstationaren Einrichtung der Hilfe fir behinderte Menschen,
in der die Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft, die schulische Ausbil-
dung oder die Erziehung behinderter Menschen im Vordergrund des Einrichtungszwecks stehen.

§ 59
Aufwendungen der Pflegebediirftigen mit Pflegegrad 1

(1) Fur pflegebedurftige beihilfeberechtigte oder berlicksichtigungsfahige Personen des Pflege-
grades 1 sind Aufwendungen beihilfefahig fir

1. Pflegeberatung nach § 5 Absatz 4 und Beratung in der eigenen Hauslichkeit nach § 5a Absatz
6,

2. zusatzliche Leistungen in ambulant betreuten Wohngruppen nach § 5f Absatz 1, ohne dass
Aufwendungen nach § 5a Absatz 1 bis 3 und 6 entstanden sein missen,

3. Pflegehilfsmittel sowie MaBnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes nach § 5e,

4. zusatzliche Betreuung und Aktivierung in stationaren Pflegeinrichtungen nach § 5d Absatz 4,
5. vollstationare Pflege nach § 5d Absatz 1in Hohe von 125 Euro monatlich,

6. den Entlastungsbetrag nach § 5a Absatz 2,

7. Ruckstufung nach § 5d Absatz 5 und

8. Pflegekurse flir Angehorige und ehrenamtliche Pflegepersonen nach § 45 des Elften Buches
Sozialgesetzbuch.

(2) Die Beihilfefahigkeit der Aufwendungen richtet sich nach der Entscheidung der zustandigen
Pflegeversicherung, die zunachst durch die Beihilfestelle abzuwarten ist.”

10. In § 6 Absatz 3 Satz 2 werden die Worter ,, und 7 und” durch die Angabe ,,7 oder” ersetzt.
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11. § 6 a Absatz 2 wird wie folgt geandert:
a) In Satz 1 werden die Worter ,und 7 und” durch die Angabe ,, 7 oder” ersetzt.

b) In Satz 2 die Angabe ,und 9" durch die Worter ,oder § 4i Absatz 1 bis 4" ersetzt.

12. § 7 wird wie folgt geandert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefligt:

+Aus schwerwiegenden gesundheitlichen Griinden kann der behandelnde Arzt (Kurarzt) bei am-
bulanter Heilkur eine Verlangerung bis zu 14 Kalendertage und bei ambulanter Rehabilitations-
maBnahme bis zu zehn Behandlungstage verordnen.”

b) Absatz 2 Buchstabe b Satz 1 wird wie folgt gefasst:

.M laufenden Kalenderjahr oder in den drei vorangegangenen Kalenderjahren (bei Beamten und
Richtern, die Dienstbezlge erhalten und das 63. Lebensjahr vollendet haben im laufenden oder
vorangegangenen Kalenderjahr) keine anerkannte MaBnahme nach Absatz 1 oder den §§ 6 oder
6a durchgeflihrt wurde.”

c) Absatz 3 wird wie folgt geandert:

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

«Zu den Fahrkosten, den Aufwendungen fir Kurtaxe sowie Unterkunft und Verpflegung am Kur-
ort oder seiner unmittelbaren Umgebung wird ein Zuschuss von taglich 60 Euro einschlieBlich
der Reisetage gezahit.”

bb) In Satz 4 wird die Angabe ,20" durch die Angabe ,40" ersetzt.

13. § 12 Absatz 7 wird wie folgt gedndert:
a) In Satz 1 werden die Worter ,,sowie der Flirsorgeleistung nach § 5 d Absatz 1 Satz 2" gestri-
chen.

b) Satz 4 wird durch die folgenden Satze ersetzt:

+~Aufwendungen nach den §§ 5, 5a bis 5g sind getrennt abzurechnen. Dabei sind die beihilfefahi-
gen Pauschalen nach § 5e Nummer 2, § 5f Absatz 1 und der beihilfefahige Betrag nach § 5a Ab-
satz 3 als dem Grunde nach beihilfefahige Aufwendungen zu beriicksichtigen.”
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14. In § 13 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 werden die Worter , Artikel 2 § 1 Absatz 5 Hochschulfrei-
heitsgesetz vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474) oder nach Artikel 7 § 5 Hochschulfreiheits-
gesetz" durch die Worter ,§ 74 Absatz 3 des Kunsthochschulgesetzes vom 13. Marz 2008 (GV.
NRW. S. 195), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310We-
andert worden ist, oder § 77 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 3 des Hochschulgesetzes vom
16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), das durch Artikel 9 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV.
NRW. S. 310) gedndert worden ist,"” ersetzt. o

15. Dem § 17 a werden die folgenden Absatze 8 und 9 angefligt:

,(8) Die Regelungen der Siebten Verordnung zur Anderung der Beihilfenverordnung vom 16. De-
zember 2016 (GV. NRW. S. 1196) gelten fur Aufwendungen, die nach dem 31. Dezember 2016
entstehen.

(9) Soweit vor dem 1. Januar 2017 Anspruch auf Leistungen nach den §§ 5, 5a Absatz 1 Satz 1
und Absatze 2 bis 5, § 5d in Verbindung mit § 12 Absatz 7 Satz 1 sowie § 5e in der bis zum 31.
Dezember 2016 geltenden Fassung bestand, sind diese Regelungen auf einmaligen widerrufba-
ren Antrag des Beihilfeberechtigten weiterhin anzuwenden.”

16. Anlage 2 wird wie folgt geandert:

a) In Nummer 1 werden die Worter ,zuletzt geandert durch Gesetz vom 24. Oktober 2007 (BGBI.
I S. 2510)" durch die Wérter ,in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

b) In Nummer 5 werden nach dem Wort ,,(MPG)" die Woérter ,in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 7. August 2002 (BGBI. | S. 3146), in der jeweils geltenden Fassung,” eingefligt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft und gilt fir Aufwendungen, die nach dem 31.
Dezember 2016 entstehen.

Dusseldorf, den 16. Dezember 2016

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 13/14


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2006-s474
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2008-10
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2016-s310
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2014-s547
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2016-s310
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2016-46

Der Finanzminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Norbert Walter-Borjans

GV. NRW. 2016 S. 1196

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 14/14


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2016-46

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Siebte Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW 


